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Erwägungen

E. 1
Angefochten ist der kantonal letztinstanzliche Endentscheid betreffend eine privatrechtliche
Baueinsprache mit einem von der Vorinstanz auf mindestens Fr. 35'000.-- bezifferten
Streitwert; die Beschwerde in Zivilsachen ist somit gegeben ( Art. 72 Abs. 1, Art. 74 Abs. 1
lit. b, Art. 75 Abs. 1 und Art. 90 BGG ). Die Beschwerdeführerin ist zur Beschwerde
legitimiert ( Art. 76 Abs. 1 BGG ). Auf das rechtzeitig (Art. 100 Abs. 1 i.V.m. Art. 46 Abs.
1 lit. b BGG ) eingereichte Rechtsmittel ist einzutreten.

E. 2.1
Für die Ermittlung von Inhalt und Umfang einer Dienstbarkeit gibt Art. 738 ZGB eine
Stufenordnung vor. Ausgangspunkt ist der Grundbucheintrag. Soweit sich Rechte und
Pflichten aus dem Eintrag deutlich ergeben, ist dieser für den Inhalt der Dienstbarkeit
massgebend ( Art. 738 Abs. 1 ZGB ). Nur wenn sein Wortlaut unklar ist, darf im Rahmen
des Eintrags auf den Erwerbsgrund, das heisst den Begründungsakt, zurückgegriffen
werden. Ist auch der Erwerbsgrund nicht schlüssig, kann sich der Inhalt der Dienstbarkeit -
im Rahmen des Eintrags - aus der Art ergeben, wie sie während längerer Zeit
unangefochten und in gutem Glauben ausgeübt worden ist ( Art. 738 Abs. 2 ZGB ; BGE
137 III 145 E. 3.1 mit Hinweisen).

Die gesetzliche Stufenordnung ist auch bei der Ermittlung des Zwecks der Dienstbarkeit zu
beachten. Der Zweck kann durch den Eintrag im Grundbuch konkret bestimmt sein
("landwirtschaftliches Wegrecht", "Wegrecht für die Holzabfuhr" u.ä.). Ergibt sich daraus
nichts, ist wiederum der Erwerbsgrund zu befragen und erst am Schluss die Art der
Ausübung zu beachten. Im Verhältnis unter den ursprünglichen Vertragsparteien ist in
erster Linie der Zweck massgebend, zu dem die Dienstbarkeit errichtet wurde. Lässt sich
ein wirklicher Parteiwille dazu nicht feststellen, muss der Zweck ausgehend vom Wortlaut
aufgrund objektivierter Auslegung anhand der Bedürfnisse des herrschenden Grundstücks
im Zeitpunkt der Errichtung ermittelt werden. Im Verhältnis zu Dritten gilt der Zweck als
massgebend, der aus dem Dienstbarkeitsvertrag selber hervorgeht oder objektiv erkennbar
ist. Unter diesen Umständen muss unterstellt werden, die Parteien hätten mit der Errichtung
der Dienstbarkeit denjenigen Zweck verfolgt, der sich aufgrund der damaligen Verhältnisse
aus den Bedürfnissen der Benutzung des herrschenden Grundstücks vernünftigerweise
ergab ( BGE 107 II 331 E. 3b). Die Bedürfnisse des herrschenden Grundstücks werden
somit in die Auslegung des Erwerbstitels einbezogen und sind Teil davon. Sie betreffen
nicht die Art der Dienstbarkeitsausübung (Urteile 5A_264/2009 vom 4. Juni 2009 E. 2.2, in:
ZBGR 91/2010 S. 168; 5A_134/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3). Die Ermittlung, welchen
Sinn und Zweck die Dienstbarkeit zum Zeitpunkt der Errichtung hatte, betrifft die
objektivierte Vertragsauslegung aufgrund der Bedürfnisse des herrschenden Grundstücks,
welche das Bundesgericht als Rechtsfrage überprüfen kann ( BGE 130 III 554 E. 3.2).



E. 2.2
Im vorliegend zu beurteilenden Fall lautet der Grundbucheintrag "Fuss- und Fahrwegrecht".
Das Kantonsgericht hat insoweit zutreffend erwogen (was unter den Parteien zudem nicht
umstritten ist), dass sich aus dem Grundbucheintrag ( Art. 738 Abs. 1 ZGB ) keine
Einzelheiten zum Inhalt und Umfang bzw. zum Zweck der Dienstbarkeit entnehmen lassen,
ausser dass der Weg begangen und befahren werden darf. Namentlich lässt sich dem
Wortlaut des Grundbucheintrags nicht ohne weiteres eine Einschränkung in der Richtung
entnehmen, dass das Fahrwegrecht nur gerade der landwirtschaftlichen Nutzung diene.
Damit ist gemäss Art. 738 Abs. 2 ZGB der Erwerbsgrund zu befragen.

E. 2.3
Der Wortlaut des Vertrages vom 19. Juni 1939 und des Nachtrags vom 21. September 1939
ist bezüglich seines hier interessierenden Inhalts klar: Es besteht ein weder räumlich noch
funktionell begrenztes (d.h. ein ungemessenes) Fahrwegrecht derart, dass der Zugang und
die Zufahrt vom damaligen Grundstück GB Nr. 280 bis zur Liegenschaft "F.________"
gewährleistet werden. Ungemessene Dienstbarkeiten bedürfen aber selbst bei an sich
klarem Wortlaut der Auslegung, wenn ihr Umfang ( Art. 737 ZGB ) streitig ist.

Die Eigentümer der berechtigten und belasteten Grundstücke sind im vorliegenden Fall
nicht die Begründungsparteien, deren wirklicher Wille auch nicht hat festgestellt werden
können. Im Verhältnis zwischen den heutigen Eigentümern muss der Erwerbsgrund so
ausgelegt werden, wie er nach seinem Wortlaut und Zusammenhang sowie namentlich
aufgrund der Bedürfnisse des herrschenden Grundstücks zum Zeitpunkt der Errichtung und
mit Rücksicht auf Sinn und Zweck der Dienstbarkeit verstanden werden durfte und musste
(vgl. auch Urteil 5A_602/2012 vom 21. Dezember 2012 E. 3.2, in: ZBGR 95/2014 S. 208).
Unter diesen Umständen muss unterstellt werden, die Parteien hätten mit der Errichtung der
Dienstbarkeit denjenigen Zweck verfolgt, der sich aufgrund der damaligen Verhältnisse aus
den Bedürfnissen der Benutzung des herrschenden Grundstücks vernünftigerweise ergab (
BGE 107 II 331 E. 3b). Die Bedürfnisse des herrschenden Grundstücks werden somit in die
Auslegung des Erwerbstitels einbezogen und sind Teil davon. Sie betreffen nicht die Art der
Dienstbarkeitsausübung (Urteil 5A_264/2009 vom 4. Juni 2009 E. 2.2). Die Ermittlung,
welchen Sinn und Zweck die Dienstbarkeit zum Zeitpunkt der Errichtung hatte, betrifft die
objektivierte Vertragsauslegung aufgrund der Bedürfnisse des herrschenden Grundstücks,
welche das Bundesgericht als Rechtsfrage frei überprüfen kann ( BGE 130 III 554 E. 3.2).

E. 2.4
Das Kantonsgericht ist von dieser Rechtslage ausgegangen und erwog unter Hinweis auf
den Entscheid des Bezirksgerichts, dass die Grundstücke der Beschwerdeführerin im
Zeitpunkt der Errichtung der Dienstbarkeit landwirtschaftlich genutzt worden seien. Sodann
gebe es keine objektiven Anhaltspunkte dafür, dass bei der Errichtung der Dienstbarkeit
und angesichts des damaligen landwirtschaftlichen Charakters vernünftigerweise habe
damit gerechnet werden können, dass das Fuss- und Fahrwegrecht später nicht mehr für
eine landwirtschaftliche Bewirtschaftung, sondern für die Erschliessung eines öffentlichen
Parks benötigt werde. Im Zeitpunkt der Begründung des Fuss- und Fahrwegrechts sei keine
bauliche Entwicklung des unbebauten Wieslands geplant gewesen und die
Beschwerdeführerin mache keine konkreten Anhaltspunkte dafür geltend, dass die
berechtigten Grundstücke damals zu einem anderen Zweck als der landwirtschaftlichen
Nutzung erreichbar hätten gewesen sein sollen. Daher hätten damals Dritte nicht zu



erwarten gehabt, dass in Zukunft das für die öffentlich-rechtliche Nutzungsplanung vor Ort
zuständige Gemeinwesen die berechtigten Grundstücke erwerben und darauf für die
Öffentlichkeit einen Park erstellen wolle. Objektiviert betrachtet sei daher nicht ersichtlich,
dass die von der Beschwerdeführerin beanspruchte Nutzung der berechtigten Grundstücke
als öffentlicher Park am See durch den ursprünglichen Zweck der Dienstbarkeit gedeckt sei.
Insofern sei nicht zu beanstanden, dass das Bezirksgericht den Inhalt der Dienstbarkeit auf
landwirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt gesehen und der
Beschwerdeführerin verboten habe, das Grundstück des Beschwerdegegners als
Baustellenzufahrt zu benutzen.

E. 2.5
Die Beschwerdeführerin rügt eine Verletzung der Art. 738 und Art. 973 Abs. 1 ZGB . Sie
macht geltend, der Erwerbsgrund der Dienstbarkeit sei durch objektivierte
Vertragsauslegung zu ermitteln. Wie das Kantonsgericht zutreffend feststelle, sei zu fragen,
"welche Interessen bei objektiver Betrachtung zur Zeit der Errichtung aufgrund der
Bedürfnisse des herrschenden Grundstücks vernünftigerweise von Bedeutung sein
konnten." Ein Dritterwerber wie die Beschwerdeführerin habe aufgrund des
Grundbucheintrags und des Erwerbsgrunds bei objektiver Betrachtung davon ausgehen
dürfen, dass die Dienstbarkeit den Zugang und die Zufahrt zu den berechtigten
Grundstücken ermögliche. Das ergebe sich begriffsnotwendig aus dem Grundbucheintrag
"Fuss- und Fahrwegrecht". Die Dienstbarkeit sei also bei objektivierter Auslegung dazu
begründet worden, um zu den berechtigten Grundstücken zu gelangen. Die Erwägung des
Kantonsgerichts, wonach vernünftigerweise nicht damit habe gerechnet werden müssen,
dass das Fuss- und Fahrwegrecht später nicht mehr für eine landwirtschaftliche
Bewirtschaftung, sondern für die Erschliessung eines öffentlichen Parks benötigt werde, sei
falsch, und die daraus gezogene Schlussfolgerung, dass die von ihr geplante Nutzung nicht
durch den ursprünglichen Zweck der Dienstbarkeit gedeckt sei widerspreche der
bundesgerichtlichen Rechtsprechung.

E. 2.6
Der Beschwerdegegner entgegnet, die kantonalen Instanzen hätten in korrekter Weise eine
objektivierte Vertragsauslegung vorgenommen und seien zutreffend zum Schluss
gekommen, dass die von der Beschwerdeführerin geplante Benutzung seines Grundstücks
(als Baustellenzufahrt für die Errichtung des geplanten "Parks am See") nicht durch die
bestehende Dienstbarkeit gedeckt sei. Das Kantonsgericht habe für das Bundesgericht
verbindlich festgestellt, dass die berechtigten Grundstücke bisher nur landwirtschaftlich
genutzt worden seien; bezogen auf die Bewirtschaftung der berechtigten Grundstücke habe
sich in den vergangenen rund 80 Jahren nichts verändert. Ebenso zutreffend sei die
Feststellung, wonach bei Errichtung der Dienstbarkeit vernünftigerweise nicht damit habe
gerechnet werden müssen, dass das Fuss- und Fahrwegrecht später nicht mehr für die
landwirtschaftliche Bewirtschaftung, sondern für die Erschliessung eines öffentlichen Parks
benutzt werde. Die geplante Nutzung verletze letztlich den Grundsatz der Identität der
Dienstbarkeit. Daher stelle sich auch die Frage der (unzulässigen) Mehrbelastung nicht.
Selbst wenn diese zu prüfen wäre, würde eine unzulässige Mehrbelastung vorliegen. Das
Kantonsgericht habe die Art. 738 und Art. 973 Abs. 1 ZGB korrekt angewendet.

E. 2.7



Welche Tatsachen feststehen müssen, um die geltend gemachte Rechtsfolge zu begründen,
bestimmt das materielle Recht ( BGE 123 III 35 E. 2b). Das Kantonsgericht wie auch der
Beschwerdegegner übersehen, dass die streitgegenständlichen Liegenschaften KTN 1036,
1246, 1656 und 1707 im Zeitpunkt der Errichtung der streitgegenständlichen Dienstbarkeit
Teil der Liegenschaft GB Nr. 280 "E.________" (heute: KTN 90 als Restparzelle) waren.
Wird das berechtigte Grundstück geteilt, so besteht die Dienstbarkeit in der Regel in ihrem
ursprünglichen Umfang und Zweck auf allen Teilen weiter ( Art. 743 Abs. 1 ZGB ). Im
Verhältnis zwischen den heutigen Eigentümern muss der Erwerbsgrund so ausgelegt
werden, wie er nach seinem Wortlaut und Zusammenhang sowie namentlich aufgrund der
Bedürfnisse des damals herrschenden Grundstücks GB Nr. 280 zum Zeitpunkt der
Errichtung und mit Rücksicht auf Sinn und Zweck der Dienstbarkeit verstanden werden
durfte und musste (vgl. Urteile 5C.78/2006 vom 5. Oktober 2006 E. 2 Abs. 3, in: ZBGR
89/2008 S. 113; 5C.38/2001 vom 10. Dezember 2001 E. 3c mit Hinweisen, in: Revue
fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] / Freiburger Zeitschrift für Rechtsprechung [FZR]
2002 S. 53 f.). Demgegenüber hat das Kantonsgericht nur geprüft, wie die zu einem
späteren Zeitpunkt von der seinerzeitigen Liegenschaft GB Nr. 280 abparzellierten
Grundstücke KTN 1036, 1246, 1656 und 1707 im Zeitpunkt der Errichtung der
Dienstbarkeit genutzt wurden. Damit hat es bei der Anwendung der hier einschlägigen
Gesetzesbestimmungen nicht auf den massgeblichen Sachverhalt abgestellt. Legt das
Gericht dem Urteil nicht sämtliche zur Subsumtion notwendigen Tatsachen zugrunde, ist
dieses bundesrechtswidrig.

E. 3
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen erweist sich die Beschwerde als begründet.
Das angefochtene Urteil ist aufzuheben und die Sache zu neuem Entscheid an das
Kantonsgericht zurückzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens unterliegt der
Beschwerdegegner; er wird kosten- und entschädigungspflichtig ( Art. 66 Abs. 1 und Art.
68 Abs. 1 BGG ).
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